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AenderungdesGesetzesüberdie WienerLustbarkeitsabgabe.
In der heutigenSitzungder WienerLandesregierungwurdeeine

Gesetzesvorlageeingebracht ,die nochvor den SommerferienvomWiener
Landtagverabschiedetwerdensoll .SievereinheitlichtdieBesteuerungdes
Sports ,dessenSteuerverpflichtungmit 10 bis 33 1/3 Prozentfestgesetzt
wird . Diebisherige Untergrenzeund Obergrenzeist als in demEntwurf
beibehalten .„InnerhalbdieserGrenzeist dieAbgabeentwederimEinzel¬
fall oder durch Uebereinkommenmit gleichartigen GruppenvonVeranstal¬
tern unter Bédachtnahme auf die Art ,Grösse und Dauer der Veranstaltung ,
die Höheder Eintrittspreise ,die Gesamteinnahmen,die mitderVeranstal¬
tung unmittelbarverbundenenKostenunddergleichenzu bemessen,undzwar
derart ,dass die Abgabebei einer Bemessungsgrundlagebis zu 2000Schil¬
ling auf keinen Fall mehrals 10 Prozent beträgt . "Dieser Wortlauter .
möglichteine bessere Anpassungan die Verhältnisse ,in die der Sportdurch
die Wirtschaftskrisegeratenist . DerMagistraterwartetdurchdieneue
Textierung weder eine nennenswerteVerminderungnoch eineVermehrung
der Einnahmen .Er will nur die Handhabungdes Gesetzes denVerhältnissen

bei

leichter anpassenkönnen ,als dies/strikter Auslegungder bisherigenVor¬
schriften der Fall sein konnte .

Der Entwurf enthält überdies eine Bestinmung ,wonachderMa¬
gistrat die verantwortlichenOrganefür lustbarkeitssteuerpflichtige
Veranstaltungen dazu verhalten kann ,die Steuer abgosondort vomEintritts¬

preis unmittelbar beim Besuchereinzuheben und an den Magistratabzufüh¬
ren . DerMagistrat erhält auch die Berechtigung ,die Abgabeabgesondert
vom Eintrittspreis durch seine eigenen Organe einzuheben . Esist nicht
entschieden ,ob undin welhhenBetriebenvondieser MöglichkeitGebrauch
gomachtwerdenwird .Essoll nurdie Möglichkeithaezugeschaffenwerden,
wiesie auchin anderenStaatenbesteht .BeigesonderterEinhebungder
SteuerwürdenauchkeineSteuerabgabenrückständeentstehenunddadurch
auch die Härtender Haftungdes Nachfolgersvermiedenwerdenkönnen .

Holl.
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